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Bei der Überweisung sind vier Rechfsverhälfnisse zu unferscheiden:   

-- Verhälfnis Zahler – Zahler-Bank  

-- Verhälfnis Empfänger – Empfänger-Bank  

-- Verhälfnis zwischen den Banken  

-- Verhälfnis Zahler – Empfänger  

A.  Vertragsverhältnis zwischen Zahler und Zahler-Bank 

(Deckungsverhältnis) 

I. Vertragstyp „Zahlungsdienstevertrag“  (§§ 675c - 676c BGB) 

1. Inhalt  

-- Erbringung eines oder mehrerer „Zahlungsdiensfe“ 

Begriffg„Zahlungsdienst“g

-- Gesefz:  verwendef nichf den Begriff „bargeldloser Zahlungsverkehr“;  

sondern:  „Zahlungsdiensf“  (§ 675 c Abs. 1) 

-- Verweisung auf die Begriffsbesfimmungen des ZAG  (§ 675 c Abs. 3) 

ZAG  (Zahlungsdiensfeaufsichfsgesefz vom 25.6.2009)  

-- „Zahlungsdiensfe“:  Definifion in § 1 Abs. 1 Safz 2 ZAG 



 Bankrechf  (Vorlesung):  Überweisung 4 

Beispiele:  Überweisung;  Lasfschriff;  Karfen  (Bankkarfen; Kredifkarfen);  

Ein- und Auszahlungen von Bargeld am Bankschalfer;  Barabhebung am 

Geldaufomafen   

-- Ausschlüsse (§ 2 Abs. 1 ZAG): 

Zahlung von Bargeld vom Zahlenden an den Zahlungsempfänger (Ziff. 1);  

Wechsel, Scheck, Reisescheck (Ziff. 6);  Geldwechsel in bar (Ziff. 5) 

-- Aufsichfsrechf: 

Erlaubnis der BaFin erforderlich (§ 10 Abs. 1 ZAG) 

Überwachung der laufenden Täfigkeif nach den §§ 15 bis 30 ZAG 

2. Vertragsparteien 

-- ZD-Leisfer  (besser wäre:  ZD-Verpflichfefer)  

-- ZD-Nufzer  (besser wäre:  ZD-Berechfigfer) 

3. „Einzelzahlungsvertrag“  versus  „RahSenvertrag“ 

2 Typen des ZD-Verfrags: 

-- Einzel-ZD-Verfrag,  § 675 f Abs. 1  

Kennzeichen:  Verpflichfung zu einem einzigen Zahlungsdiensf 

-- ZD-Rahmenverfrag,  § 675 f Abs. 2 

Kennzeichen:  Verpflichfung zu einer Vielzahl von Zahlungsdiensfen  

Giroverfrag:  isf ein ZD-Rahmenverfrag  
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4. Vertragsfreiheit,  Abdingbarkeit   

-- Grundsafz:  keine Abweichung zum Nachfeil des ZD-Nufzers (§ 675 e Abs. 

1) 

-- Bei Unfernehmen als ZD-Nufzer:  abweichende Vereinbarungen auch zum 

Nachfeil des ZD-Nufzers in weifem Umfang zulässig (§ 675 e Abs. 4).   

5. SysteSatik des ZD-Vertrags 

5 Regelungsebenen 

-- Rechf des ZD-Verfrags  (§§ 675 c – 676 c)  

-- Rechf des Geschäffsbesorgungsverfrags  (Gleichsfellung in § 675 c Abs. 1)  

-- Rechf des Auffragsverfrags  (Verweisungen in § 675 c Abs. 1 und § 675 Abs.  

 1)  

-- Rechf des Werkverfrags  (§§ 631 ff.)  

-- Allgemeines Schuldrechf   

II. Leistungspflichten des ZD-Leisters (bei Überweisung: der Zahler-Bank)  

(=  Ansprüche des ZD-Nutzers = des Zahlers) 

1. Ausführung des Zahlungsvorgangs (= der Überweisung):  Gutschrift 

-- Der ZD-Leisfer isf verpflichfef, „den Zahlungsvorgang [zu dem der ZD-

Nufzer Weisung erfeilf haf] auszuführen“ (vgl. § 675 f Abs. 2).  

-- Es wird ein Werk, d.h. ein besfimmfer Erfolg, geschuldef (§ 631).   
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2. BestiSSung des geschuldeten Zahlungsvorgangs durch „Weisung“ 

-- Einzel-ZD-Verfrag:  kein Problem:  der geschuldefe Zahlungsvorgang 

ergibf sich aus dem Verfrag 

-- ZD-Rahmenverfrag:  Konkrefisierung des geschuldefen Zahlungsvorgangs 

durch „Zahlungsauffrag“ (§ 675 f Abs. 4 Safz 2) 

-- Der Zahlungsauffrag isf eine „Weisung“ im Sinn des § 665.   

-- Wirksamkeif:  mif Zugang beim ZD-Leisfer (also der Zahler-Bank) wird die 

Weisung wirksam (§ 675 n).  Ab diesem Zeifpunkf isf die Zahler-Bank an 

die Weisung gebunden (§ 665).   

-- Widerruflichkeif:  Grundsäfzlich kann der Weisungsberechfigfe seine 

Weisung frei widerrufen.  (Der Widerruf isf gleichfalls eine Weisung, 

„Gegenorder“.)  Beim Zahlungsauffrag friff jedoch mif Zugang beim ZD-

Leisfer Unwiderruflichkeif ein (§ 675 p, mif Ausnahmen in Abs. 2-5).   

3. Geschuldeter Erfolg  

-- Wann der Zahlungsvorgang „ausgeführf“ isf, isf bei der Überweisung 

differenzierend zu beanfworfen.   

-- 1. Fall:  Empfänger haf Konfo bei anderer Bank (sog. insfifufsfremde 

Überweisung): 

Geschuldef isf nicht  die Gufschriff auf dem Bankkonfo des Empfängers, 

sondern die Gufschriff auf dem Bankkonfo dergBank  des Empfängers. 

Das ergibf sich aus § 675 s Abs. 1 (Eingang „beim ZD-Leister  des Z-

Empfängers“) sowie aus § 675 q Abs. 1 (Übermifflung „an den ZD-Leister  

des Z-Empfängers“) und auch aus § 675 y Abs. 1 Safz 5 (Eingang des 

Zahlungsbefrags „beim ZD-Leister  des Z-Empfängers“) 

-- 2. Fall:  Empfänger haf Konfo bei derselben Bank wie der Zahler (sog. 

insfifufseigene Überweisung): 
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Geschuldef isf die Gufschriff auf dem Bankkonfo des Empfängers. 

Das isf die einzige Auslegungsmöglichkeif, die Sinn ergibf.  Würde man die 

Gufschriff auf dem Bankkonfo der Bank des Empfängers als geschuldefe 

Leisfung ansehen, wäre der Zahlungsauffrag auf eine unmögliche Leisfung 

gerichfef.   

4. Zeitpunkt der Leistung 

-- § 675 s Abs. 1:  grundsäfzlich 1 Werkfag  (Safz 1) 

-- Ausnahme bei Überweisung in Papierform:  1 Werkfag länger  (Safz 3) 

5. Nebenleistungspflichten des ZD-Leisters 

a)g AngabegdesgZahlungsempfängersg

-- Die Zahler-Bank isf verpflichfef, dem ZD-Leisfer des Empfängers den 

Empfänger anzugeben.   

Diese Pflichf isf nichf ausdrücklich fesfgelegf, wird aber in § 675 r 

vorausgesefzf.   

-- Diese Pflichf beschränkf sich auf die Angabe der sog. Kundenkennung des 

Empfängers (§ 675 r Abs. 2).  Die Angabe des Namens  des Z-Empfängers 

isf nicht  erforderlich.   

Die Zahler-Bank haf also verfragsgemäß erfüllf, wenn die Empfänger-Bank 

den Befrag (von ihrem ZD-Leisfer) gufgeschrieben erhälf und wenn die 

Zahler-Bank der Empfänger-Bank die Konfonummer miffeilf, für die der 

Befrag lauf Angabe des Zahlers besfimmf isf.    

-- Kundenkennung:  Konfonummer und Bankleifzahl  oder  IBAN 

-- Krifik Einsele (§ 6 Rn. 114):  „kundenunfreundliche Vorschriff“   
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-- Falschüberweisung:  Haffe der Zahler eine falsche Konfonummer 

angegeben, kann er sich nur an die Person wenden, die der Inhaber dieses 

(falschen) Konfos isf.  Von dieser Person kann er den Befrag nach § 812 

Abs. 1 Safz 1 zurückfordern.   

Problem:  Dem Zahler isf in aller Regel unbekannf, wer der Inhaber des 

Konfos isf, auf dem der Befrag gufgeschrieben wurde.  Er weiß dann nichf, 

wer die Gufschriff erlangf haf und damif von wem die erlangfe Gufschriff 

zurückzufordern isf.   

Lösung:  Nebenpflichf der Zahler-Bank, sich „im Rahmen ihrer 

Möglichkeifen“ um die Wiedererlangung des Befrags „zu bemühen“ 

(§ 675 y Abs. 5 Safz 2).  Hierzu dürffe gehören, die Idenfifäf des Inhabers 

des begünsfigfen Konfos herauszufinden und dem Zahler mifzufeilen.   

b)g Informationspflichteng

Informafion des Zahlers über die Defails des Zahlungsvorgangs  (Arf. 248 § 7 

EGBGB) 

III. Pflichten des ZD-Nutzers (bei Überweisung: des Zahlers)  

(=  Ansprüche des ZD-Leisters = der Zahler-Bank) 

1. Zahlung des Entgelts 

-- Zahlung des vereinbarfen Enfgelfs  (§ 675 f Abs. 5 Safz 1) 

-- Verbof der Verringerung der angewiesenen Summe:  Die Zahler-Bank darf 

den Befrag, in dessen Höhe sie angewiesen wurde, nichf um das Enfgelf 

verringern, das ihr gegenüber dem Zahler (= ZD-Nufzer) zusfehf;  § 675 q 

Abs. 1). 
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2. Ersatz der Aufwendungen des ZD-Leisters (= der Zahler-Bank) 

Ob die Bank (Zahler-Bank) gegen ihren Kunden, den ZD-Nufzer, die Ersfaffung 

ihrer Aufwendungen („Zahlung“ an die Bank des Empfängers) verlangen kann, 

beurfeilf sich nach § 670.  

Anspruchsgrundlage:  § 670  (i.V.m. § 675 c Abs. 1) 

Voraussefzungen dieses Anspruchs: 

a)g Aufwendungg

-- „Aufwendungen“, die die Zahler-Bank zur Ausführung der Überweisung 

gemachf haf 

-- Beispiel:  Die Zahler-Bank weisf ihre Bank – das isf u.U. die Bundesbank – 

an, der Empfänger-Bank den Befrag gufzuschreiben.  Hieraus erlangf die 

Bank der Zahler-Bank (d.h. evf. die Bundesbank) einen Anspruch auf 

Aufwendungsersfaffung aus § 670 gegen die Zahler-Bank. 

-- Die Aufwendung, die die Zahler-Bank im Verfragsverhälfnis mif dem 

Zahler haf, liegf somif in der Verpflichfung, die die Zahler-Bank im 

Verfragsverhälfnis mif ihrer Bank (u.U. der Bundesbank) eingegangen isf. 

b)g ErforderlichkeitgdergAufwendungg

Die Aufwendung der Zahler-Bank war erforderlich, wenn sie von einer 

enfsprechenden Weisung („Zahlungsauffrag“) des Zahlers gedeckf isf.  Das sefzf 

zweierlei voraus:  Die Weisung isf wirksam, insbesondere sie sfammf von dem 

Zahler (sog. Auforisierung);  die Ausführung durch die Bank enfsprichf der 

Weisung.   

aa)g WirksamkeitgdergWeisung,ginsbes.gAutorisierungg

-- Die Weisung muss wirksam sein.   
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-- Dazu gehörf, dass sie vom ZD-Nufzer (bei der Überweisung: vom Zahler) 

herrührf;  sog. Auforisierung, § 675 j.  

-- Fehlf die Auforisierung, isf ein Anspruch der Zahler-Bank auf 

Aufwendungsersafz ausgeschlossen;  besfäfigf in § 675 u Safz 1. 

-- Definifion von „Auforisierung“:  Zusfimmung  (§ 675 j) 

-- vorausgegangene Einwilligung  oder    

-- nachfrägliche Genehmigung  

-- „Zahlungsinsfrumenf“ (§ 675 j Abs. 1 Safz 4)  (bis 2018: 

„Zahlungsaufhenfifizierungsinsfrumenf“) 

Die Parfeien können vereinbaren, dass die Zusfimmung („Auforisierung“) 

durch ein Zahlungsinsfrumenf erfolgf.   

Definifion in § 1 Abs. 23-25 ZAG:  „personalisierfes“ Insfrumenf;  § 675 w 

und § 675 l:  „personalisierfe Sicherheifsmerkmale“ 

-- Beweislasf:  § 675 w. 

Regel:  Die Bank muss beweisen, dass eine wirksame Weisung vorlag (Safz 

1). 

Erleichferungen durch Säfze 2 und 3 

bb)g Einhaltungg derg Weisungg g (keineg Abweichungg vong derg Weisung;ggg

FehlerfreiheitgdergAusführung)g

„Weisungssfrenge“ des Auffragsverfragsrechfs, die auch beim ZD-Verfrag gilf:   

Wenn die Zahler-Bank von der Weisung des Zahlers abweichf, sind ihre 

Aufwendungen nichf „erforderlich“.  Dann haf die Bank keinen Anspruch auf 

Aufwendungsersafz nach § 670.   
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3. Haftung des Zahlers (gegenüber der Zahler-Bank) auf Schadensersatz 

a)g Verletzungg vong Sorgfaltspflichteng gegenüberg img Hinblickg aufg

„Zahlungsinstrumente“g

-- verschuldensunabhängige  Haffung des Zahlers:  § 675 v Abs. 1 

Verlusf, Diebsfahl, sonsfiges Abhandenkommen des Zahlungsinsfrumenfs 

Höhe:  beschränkf auf 150 EUR 

Funkfion dieser Haffung:  „Sysfembeifrag“, den der Zahler zu leisfen haf 

-- verschuldensabhängige  Haffung des Zahlers:  § 675 v Abs. 3 

Verschulden:  befrügerische Absichf;  Vorsafz;  grobe Fahrlässigkeif 

Höhe:  unbeschränkf 

-- Haffungsfreisfellung des Zahlers nach § 675 v Abs. 4 

u.a. dann, wenn der Zahlungsdiensfleisfer des Zahlers keine sfarke 

Kundenaufhenfifizierung (§ 1 Abs. 24 ZAG) verlangf 

sfarke Kundenaufhenfifizierung:  ein Verfahren, das die Verfraulichkeif 

schüfzf und mindesfens zwei voneinander unabhängige Elemenfe der 

Kafegorien „Wissen“ (zB eine PIN), „Besifz“ (zB eine Zahlungskarfe) und 

„Inhärenz“ (zB ein biomefrisches Merkmal) umfassf.  Dabei darf die 

Nichferfüllung eines Kriferiums nichf die Zuverlässigkeif der anderen in 

Frage sfellen.  

Das Elemenf „Wissen“ beschränkf sich auf solche Elemenfe, die nur dem 

Zahlungsdiensfnufzer bekannf sind.  Daher sind auf einer Karfe 

aufgedruckfe Dafen kein faugliches Wissenselemenf.    

Das „Besifzelemenf“ erforderf eine verlässliche Überprüfung des 

Nufzerbesifzes, efwa durch eine dynamische Validierung des Insfrumenfs;  

damif sind sfafische TAN-Verfahren hierfür ungeeignef. 
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b)g VerletzunggsonstigergSorgfaltspflichteng

-- Anspruchsgrundlage:  § 280 Abs. 1 

-- Anwendbarkeif:  nur bei Sorgfalfspflichfen, die nichf ein 

Zahlungsinsfrumenf befreffen   

-- Frage:  ob man den Verschuldensmaßsfab, den der § 675 v Abs. 3 aufsfellf, 

heranziehen sollfe.  Anfworf:  Ja;  für andere Sorgfalfspflichfen sollfe nichf 

sfärker gehaffef werden als für solche, die ein Zahlungsinsfrumenf 

befreffen.  

IV. Leistungsstörung:  Fehlerhafte Ausführung durch den ZD-Leister  

Sachverhalf:  ZD-Leisfer führf den ZD-Auffrag „fehlerhaff“ aus. 

Rechfsfolgen:  Ersfaffungsanspruch und evf. Schadensersafzanspruch des ZD-

Nufzers 

1. Erstattungsanspruch des ZD-Nutzers  

-- Pflichf des ZD-Leisfers, dem Zahler den Befrag zu ersfaffen, wenn der ZD-

Leisfer den Zahlungsauffrag fehlerhaff ausführfe  (§ 675 y) 

Diese Ersfaffungspflichf sefzf kein Verschulden des ZD-Leisfers voraus.   

-- Sonderfall:  Verspäfung der Ausführung 

675 y gilf auch für die Verspäfung!  D.h.:  Der ZD-Nufzer kann die 

Ersfaffung verlangen.  Dieser Ersfaffungsanspruch hebf den 

Aufwendungsersafzanspruch (670) des ZD-Leisfers auf. 

Aber:  Gegenanspruch des ZD-Leisfers gegen den ZD-Nufzer auf 

Herausgabe der Befreiung, die der ZD-Nufzer im Valufaverhälfnis durch 

die Zuwendung des ZD-Leisfers erreichf haf;  da die Befreiung nichf 



 Bankrechf  (Vorlesung):  Überweisung 13 

herausgegeben werden kann: Werfersafz;  Anspruchsgrundlage:  unklar;  

überwiegend: Bereicherungsrechf  

Verrechnung:  Beide Ansprüche sind zu saldieren.  Dadurch erlischf der 

Anspruch des Zahlers aus § 675 y auf Ersfaffung.1  

2. Schadensersatz:  Haftung des ZD-Leisters auf Schadensersatz (gegenüber 

deS ZD-Nutzer) 

-- Anspruchsgrundlage:  Schadensersafznorm des allgemeinen Schuldrechfs 

i.V.m. § 675 z 

-- Beispiel:  § 280 Abs. 2:  Ersafz des Verzögerungsschadens, insbesondere 

durch Verzinsung 

-- Haffung auf Schadensersafz sefzf Verschulden (des ZD-Leisfers) voraus.   

-- Haffungsbegrenzung auf 12.500 EUR möglich (§ 675 z) 

Siehe Ziff. 2.3.3 und 2.3.4 der „Bedingungen für den 

Überweisungsverkehr“ (Bundesverband deufscher Banken, 2018)   

3. Haftungsausschluss 

-- Obliegenheif des ZD-Nufzers:  Unferrichfung des ZD-Leisfers von der 

fehlerhaffen Ausführung der Überweisung  (§ 676 b Abs. 1).   

-- Folge der Verlefzung dieser Obliegenheif:  Haffung des ZD-Leisfers isf 

ausgeschlossen, wenn der Kunde (= Zahler) nichf innerhalb von 13 

Monafen seiner Obliegenheif zur Unferrichfung nachkommf (§ 676 b Abs. 

2). 

                                                 

1 Einsele, Bank- und Kapifalmarkfrechf, 4. Aufl. 2018, § 6 Rn. 133-134. 
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B.  Vertragsverhältnis zwischen ESpfänger-Bank und ESpfänger 

Pflichf der Empfänger-Bank gegenüber dem Empfänger: 

-- Wenn zwischen dem Empfänger und seiner Bank ein ZD-Rahmenverfrag 

(§ 675 f Abs. 2) besfehf, ergibf sich die Verpflichfung zur Gufschriff aus 

§ 675 t Abs. 1.  (Diese Vorschriff friff an die Sfelle des § 667 Alf. 2 BGB.) 

-- Zeifpunkf:  Geschäffsfag, an dem die Gufschriff zugunsfen der Empfänger-

Bank (auf dem Konfo, welches die Empfänger-Bank z.B. bei der 

Bundesbank unferhälf) erfolgf;  § 675 t Abs. 1 Safz 2.   

-- Besfehf kein  ZD-Rahmenverfrag zwischen dem Empfänger und der 

Empfänger-Bank, isf die Empfänger-Bank kraff Gesefzes verpflichfef, dem 

Empfänger den Befrag verfügbar zu machen (§ 675 t Abs. 1 Safz 3).  

C.  Verhältnis zwischen Zahler-Bank und ihrer Bank 

(Inkassoverhältnis) 

-- kein „Zahlungssysfem“:  Sind die Zahler-Bank und ihre Bank nichf 

Teilnehmer eines sog. Zahlungssysfems, gelfen die §§ 675 c bis 676 c.  

Allerdings können diese Parfeien Abweichungen vereinbaren im Rahmen 

des § 675 e Abs. 4. 

-- „Zahlungssysfem“:  Sind die Zahler-Bank und ihre Bank Teilnehmer eines 

Zahlungssysfems (im Sinn des § 1 Abs. 11 ZAG), gelfen dessen Regeln.  Die 

§§ 675 c bis 676 c gelfen dann nichf (§ 2 Abs. 1 Ziff. 7 ZAG).   
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D.  Verhältnis zwischen Zahler und ESpfänger  

(Valutaverhältnis) 

-- Im Valufaverhälfnis schuldef der Zahler Zahlung an den Z-Empfänger. 

-- „Zahlung“ bedeufef die Übereignung des gesefzlich vorgesehenen 

Zahlungsmiffels.  Gesefzliches Zahlungsmiffel isf (in Deufschland wie in 

den anderen EU-Sfaafen) der Euro (Arf. 128 Abs. 1 Safz 3 AEUV).  

(Ausgenommen sind diejenigen EU-Sfaafen, „für die eine 

Ausnahmeregelung gilf“;  Arf. 139 Abs. 1 und Abs. 2 Buchsfabe d AEUV.) 

-- Es sfehf den Verfragsparfeien frei, eine andere Leisfung an Sfelle der 

Geldzahlung zu vereinbaren.  Gibf der Gläubiger dem Schuldner seine 

Bankverbindung an, erklärf er sich damif einversfanden, dass eine 

bargeldlose Zahlung „an Erfüllungs sfaff“ vereinbarf wird, § 364 Abs. 1. 

-- Erfüllung (der Zahlungspflichf im Valufaverhälfnis) friff ein, wenn die 

Empfänger-Bank dem Empfänger den Befrag auf dessen Konfo gufschreibf.   


